
Der 20. Grundrechte-Report zur Lage der Bürger- und Menschenrechte stellt  
in über 30 Beiträgen die Einschränkungen und Gefährdungen der Menschen-  

und Grundrechte in Deutschland im letzten Jahr dar und analysiert sie schonungslos. 

Gewalt gegen Flüchtlinge, die Verschärfung des Asylrechts, Datenmissbrauch,  
Polizeigewalt. Der Grundrechte-Report 2016 berichtet über Grundrechtsverletzungen 

in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und kommt zu dem Schluss:  
Die wirklichen Gefährdungen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

und damit der Grundrechte und des Rechtsstaats gehen im Wesentlichen  

von staatlichen Institutionen aus.  

»Das vielleicht wichtigste Instrument zur Vermittlung der Grundrechte  

in der Bevölkerung.« Prof. Dr. Winfried Hassemer,  
ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. 
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* * * 
Der Grundrechte-Report feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Jubiläum. Das programmatische Vor-
wort des 1. Grundrechte-Reports mit seiner einleitenden Frage »Wer schützt die Verfassung? «, die 
heute nicht weniger drängend ist als im Jahr 1997, wird dem 20. Grundrechte-Report daher erneut vor-
an gestellt. In seinem Beitrag »Grundrechte gegen die Arroganz der Macht« blickt Martin Kutscha zu-
rück auf 20 kämpferische Jahre. Rolf Gössner analysiert auch in diesem Jahr die jüngsten Erkenntnisse 
über die Machenschaften der westlichen Geheimdienste (»Ausspähen unter Freunden – geht doch! – 
Systematische Wirtschaftsund Regierungsspionage ohne Gesetz und Recht, ohne Grenzen und Kon-
trollen«). Ulrike Donat resümiert »20 Jahre versäumte Chancen für eine demokratische Atommüllpoli-
tik«.  

Auch im (Jubiläums-)Jahr seines 20-jährigen Bestehens widmet sich der Grundrechte-Report in 36 
Beiträgen Eingriffen in die Grund- und Menschenrechte. Einen Schwerpunkt bildet erneut der Um-
gang mit Asylsuchenden und Migranten. 

Bodo Ramelow – Ministerpräsident des Freistaats Thüringen – kritisiert das neue Tarifeinheitsgesetz. 
Die »Safe-Harbor«-Entscheidung des EuGH wird in ihrer datenschutzrechtlichen Bedeutung von Thilo 
Weichert analysiert. Fredrik Roggan dokumentiert die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung 
unter neuem Namen – ungeachtet des Scheiterns der Vorgängerregelungen vor dem BVerfG und dem 
EuGH. Der Grundrechte-Report kritisiert außerdem die Verletzung des Versammlungsrechts (vgl. den 
Beitrag von Ursula Röder zur gerichtlichen Aufarbeitung der Geschehnisse um »Stuttgart 21«), der 
Unverletzlichkeit der Wohnung und des Rechtsstaatsprinzips. 
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Vorwort der Herausgeber 
 

20 Jahre Grundrechte-Report 
 

Zum Verfassungstag des Grundgesetzes am 23. Mai wurde 1997 an seinem Geburtsort im 
Museum Koenig in Bonn der erste Grundrechte-Report der Öffentlichkeit vorgestellt, verant-
wortet von den vier Bürgerrechtsorganisationen Humanistische Union, Gustav-Heinemann-
Initiative, Komitee für Grundrechte und Demokratie sowie Bundesarbeitskreis Kritischer Jura-
gruppen. Seit 2002 hat sich der Herausgeberkreis erweitert auf die Bürger- und Menschen-
rechtsorganisationen Pro Asyl, Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein, Vereinigung 
Demokratischer Juristinnen und Juristen, Internationale Liga für Menschenrechte und Neue 
Richtervereinigung. 

Das Vorwort des ersten Grundrechte-Reports, welches die Idee und Leitlinie dieser Publikation 
aufzeigt, wird in diesem Band wieder abgedruckt. 

Die offiziellen Verfassungsschutzberichte des Inlandsgeheimdienstes des Bundes und der Län-
der suggerieren jedes Jahr, sie stellten die Gefährdungen unseres demokratischen Rechts-
staats durch verfassungsfeindliche und extremistische Bestrebungen und Bürger dar. Jedoch 
weit gefehlt: Die wirklichen Gefährdungen unserer freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung und damit der Grundrechte und des Rechtsstaats gehen vielmehr im wesentlichen von 
staatlichen Institutionen aus, angebliche verfassungswidrige und extremistische Bestrebungen 
und Organisationen haben zu keinem Zeitpunkt ernsthaft unseren demokratischen Staat ge-
fährden können, so wie auch zu keinem Zeitpunkt behördliche Verfassungsschützer wirklich 
die Verfassung schützen können. Dies können und müssen die für unsere Grund- und Frei-
heitsrechte engagierten Bürgerinnen und Bürger selbst tun.  

Verräterisch ist auch, dass Innenpolitiker und Verfassungsschützer von der Bekämpfung des 
„Extremismus“ sprechen, einem Begriff, den es weder in der Verfassung noch im Ver-
fassungsschutzgesetz gibt. Dies ist kein juristisch fassbarer und schon gar kein verfassungs-
rechtlicher Begriff, sondern ein reiner politischer Kampfbegriff, wie das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Beschluss vom 8. Dezember 2010 ausgeführt hat (Az. 1 BvR 1106/08): Dem 
Begriff des Extremismus „fehlt es an bestimmten Konturen. Ob eine Position als rechtsextre-
mistisch – möglicherweise in Abgrenzung zu rechtsradikal oder rechtsreaktionär – einzustufen 
ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich 
wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen.“ 
Politische, gesellschaftliche, subjektive Auffassungen zu bekämpfen, darf aber nicht Aufgabe 
des Staates und der Sicherheitsbehörden sein. Die Auseinandersetzung mit solchen Auffas-
sungen ist Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, der Gesellschaft, der Parteien. 

Die Einschränkungen und Gefährdungen der Grund- und Freiheitsrechte unserer Verfassung 
werden wie jedes Jahr auch in diesem 20. Grundrechte-Report an exemplarischen Beispielsfäl-
len dargestellt. Martin Kutscha beleuchtet übergreifend die Entwicklung einiger Grundrechte in 
den letzten 10 Jahren, Ulrike Donath schildert in einer Langzeitperspektive die Entwicklung 
oder besser das Auf-der-Stelle-Treten der demokratischen Bürgerbeteiligung. In den einzel-
nen Beiträgen geht es wie seit 20 Jahren um Verletzungen des Demonstrations- und Ver-
sammlungsrechts, um die überhandnehmende Überwachung und damit die Verletzung der 
Persönlichkeitsrechte, namentlich des Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung, 
um Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, um die Trennung von Staat und Kir-
che, um die Gefährdung des Sozialstaats und – wie könnte es im Jahre 2015, über das dieser 
Grundrechte-Report berichtet, anders sein – um die Übergriffe und Gefährdungen durch die 
Sicherheitsbehörden und Geheimdienste und um die Verletzung der Menschenrechte von 
Flüchtlingen. Gegen das schon rechtlich bis zur Unkenntlichkeit ausgehebelte Grundrecht auf 
Asyl wird alltäglich verstoßen. 

Typisch auch für die deutsche Politik ist ein Zitat des Premierministers von Großbritannien, 
David Cameron, vom vergangenen Jahr: „Wollen wir in unserem Land Kommunikationsmittel 
zwischen Menschen erlauben, die wir (als Staat) nicht lesen können? Meine Antwort auf diese 
Frage ist: Nein, wir dürfen das auf keinen Fall erlauben.“ Deutlicher kann man den Befund, 
dass es der Staat ist, der die Grund- und Freiheitsrechte gefährdet, kaum formulieren und be-
legen, haben doch auch Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat trotz der Aufhebung der 
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Vorratsdatenspeicherung durch das Bundesverfassungsgericht und durch den Europäischen 
Gerichtshof erneut ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet, über welches Fred-
rik Roggan kritisch in diesem Report berichtet. Das Menschenbild des Grundgesetzes ist ein 
anderes: Menschenwürde und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gewähr-
leisten dem Einzelnen das Recht, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, solange er nicht 
durch sein Verhalten Anlass zum Einschreiten gibt (BVerfGE 27, 1, 7); er darf nicht ohne kon-
kreten Anlass beschattet, überwacht und ausgeforscht werden. 

Wurde der Grundrechte-Report in den vergangenen 20 Jahren häufig als alternativer Verfas-
sungsschutzbericht bezeichnet, so muss es inzwischen richtig heißen: Der Grundrechte-Report 
ist der wahre Verfassungsschutzbericht. Und die Aussage im Vorwort zum ersten Grundrech-
te-Report gilt heute wie damals: Ausgangspunkt für die staatlichen Verfassungsschutzberichte 
sind angebliche Sicherheitsbedürfnisse; Ausgangspunkt für den Grundrechte-Report sind Men-
schenwürde, Grundrechte und demokratischer Rechtsstaat. Denn: „Der Mensch, der bereit ist, 
seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren“ (Benjamin 
Franklin, Verfassungsvater der USA). 
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